
ABLAUFPLAN ZUR UMSETZUNG VON FREIFLÄCHEN-PV 
ANLAGEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Flächensicherung/

Eigentumsverhältnis 

ermitteln

geeignet?

Eigentum bzw. Pachtverhältnis

(Pachtverträge prüfen, Möglichkeit von Flächenkauf 

und -tausch prüfen

verfügbar?

Potentialanalyse

(durch Projektierer, 

Verwaltungsämter oder

regionale Energieagenturen)

Einstieg Planungsphase:

Projektkonzept

(Anlagenplanung)

(energetische) 

Ertragsprognose

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Ausschreibung (EEG)Direktvermarktung (EEG)
Sonstige Direktvermarktung / 

Power Purchase Agreement 

(PPA)

Gebotsabgabe bei BnetzA, 

Leistung der Sicherheit

Bauvertrag

mit Generalunternehmen

Anlagenbau

Inbetriebnahme der Anlage, EZA 

(Erzeugungsanlagen und Speichern) 

Konformitätserklärung, Netzanschluss

Betrieb der Anlage

- Rückbau und Recycling

- Verkauf

- Repowering

- Versicherung 

- Monitoring

- Wartung

- (Grün-)Pflege

- Stromvermarktung

- Flächenpflege

Netzanbindung

Einnahmen durch potenzielle 

Stromvermarktung und Eigenverbrauch

Kapital – und Betriebskosten

Sonstige Kosten (z.B. 

Biodiversitätskonzept, Erlebbarkeit)

Netzanschlussbegehren

(E1+E2 TAR

Mittelspannung)

Abgabe der Unterlagen zur 

Errichtungsplanung (E4)

Leistungsbeschreibung

erstellen und Angebote einholen; die Bedingungen werden geregelt im „städtebaulichen Vertrag“ zw. 

Projektierer und Kommune (Abschluss parallel zum B-Plan Verfahren)

Bestellung und Bau der 

Übergabestation

Abnahme der 

Übergabestation/ 

Anschluss der Anlage

Rechtliches

Liegt eine Privilegierung 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 1, 8 b) 

oder Nr. 9 BauGB vor?

Einbindung Gemeinderat

Rechtswirksam 

abgeschlossen?

Bei Verfahrensfreiheit: Sind alle

öffentlich-rechtlichen Vorgaben

eingehalten?

Bei Bedarf Antrag auf

Bauvorbescheid (sog. Unechte

Bauanfrage) stellen (bei der unteren 

Baurechtsbehörde)

Aussicht auf Einigung? 

(Mediatoren?)

Aufstellungsbeschluss

Bauleitplanung

(Flächennutzungsplan und 

Bebauungsplan durch FNP-

Verband/ Gemeinde, inkl. 

Alternativenprüfung)

Anlagenzertifikate (z.B. E9 

TAR Mittelspannung)

Ja

Nein

Ja

Nein

über 1 MWp ohne EEGbis 1 MWp

Nein

Ja

Bauleistungs-

Versicherung

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Einbindung aller relevanter Akteure:

z.B. Ämter der Gemeinde, PV-Netzwerk, 

Landratsamt, Regionalverband, 

Regierungspräsidium

Nein

Liegt ein Bebauungsplan 

und Flächennutzungsplan 

vor, der die Solarnutzung 

ermöglicht? 

(z.B. Gewerbegebiet, 

Industriegebiet oder ggf. 

Sondergebiet)

Abstimmung mit der 

Baurechtshörde

Umplanung oder ggf. 

Rechtsmittel prüfen 

(Hinweis an Projektierer)

Anpassung / Aufstellung 

Flächennutzungsplan und 

Bebauungsplan

Ist eine Anpassung 

des Regionalplans (Abstimmung 

mit Regionalverband) oder

ein Zielabweichungsverfahren 

(Zuständigkeit 

Regierungspräsidium) 

möglich?

Nein

Nein
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Grundstückseigentümer

(Unternehmen, Landwirte, Bürgerinnen und Bürger mit 

unternehmerischem Interesse)

Gemeinderat / politische Entscheidungstragende

(Energiepolitische Motivation, Autarkie)

Kommunale Verwaltung 

(Erfüllung des 0,2% Flächenziels gem. § 21 KlimaG

BW, gem. Empfehlungen im Regionalplan)

Anlagenprojektierende

(pro-aktive Flächenakquise für Freiflächen-PV)

Erstprüfung folgender Kriterien:

- Ausrichtung / Globalstrahlung

- EEG-Flächenkulisse (inkl. Moorboden, der die 

Voraussetzung nach § 11 Abs. 2 GAPKondV erfüllt)

- Schutzgebietskulisse (Wasserschutzgebiete, 

Naturschutzgebiete, etc.)

- Regionalplan

- Bodengüte und sonstige Nutzung

- Leitungen (Erdgas, Wasser, Telekommunikation 

etc.) auf dem Grundstück und auf den 

Zufahrtswegen prüfen

positiv?

Prüfung durch Anlagen-Projektierer:

- Ausrichtung

- Globalstrahlung

- Geografische Lage

- evtl. Verschattung

Zuschlag?

geklärt?
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Ja

DIE 10 GEBOTE DER 
FREIFLÄCHEN-PV 
FÜR KOMMUNEN:**

Ja

* Basierend auf CARMEN Leitfaden, Abb. 12, S.28
** Detaillierte Beschreibung der 10 Gebote verfügbar auf der Homepage des PV-NetzwerkesVersion 3.0, Stand August 2025

Gebot 1: Überblick schaffen

Gebot 3: Flächeneignung 

früh klären

Gebot 4: Übersicht von PV-

Vorhaben auf Landkreis-

Ebene etablieren

Gebot 5: Erforderliche 

Gutachten und Anträge 

vorbereiten

Gebot 2: Unterstützerinnen 

und Unterstützer finden

Gebot 6: Netzanschluss-

möglichkeiten ermitteln

Gebot 7: Schnittstellen zur 

Windkraft und KWP herstellen

Gebot 9: Ökologische 

Standards anwenden

Gebot 10: Bürgerbeteiligung -

und Teilhabe umsetzen

Gebot 8: Finanzielle Vorteile 

für die Kommune benennen

Ab diesem Punkt handelt es sich 
aus Sicht der Kommunen i.d.R. um 
standardisierte Verfahren. Diese 
können durch Berücksichtigung der 
10 Gebote in der Vorbereitungs-
bzw. 1. Planungsphase erleichtert 
werden.

Beispiel 1: Anfrage 
Netzverknüpfungspunkt
Sofern möglich sollte die 
Möglichkeit der Netzanbindung 
bereits vorab durch eine Vor-
Anfrage beim Netzbetreiber geklärt 
werden (s. Gebot 6). Dadurch 
können ggf. Synergien mit dem 
Ausbau der Windkraft realisiert 
werden (s. Gebot 7).

Beispiel 2: Erstprüfung der 
Flächeneignung
Eine frühe Klärung in der 
Vorbereitungsphase durch die 
zuständige Baurechtsbehörde kann 
vorzeitig auf ggf. notwendige 
Gutachten hinweisen. Dadurch 
kann die Bearbeitungszeit im 
Rahmen der Bauleitplanung 
verkürzt werden (s. Gebot 3).

Beispiel 3: Umsetzung im 
baurechtlichen Innenbereich:
In der Regel sind FF-PV Anlagen 
im unbeplanten Innenbereich nicht 
zulässig, da sich das Vorhaben in 
diesem Fall nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der überbauten 
Grundstücksfläche in die 
vorhandene Eigenart der 
Umgebung „einfügen“ müsste.
Liegt jedoch ein Gewerbegebiet 
vor, kann hier durchaus eine FF-
PV-Anlage zulässig sein.

Verfahrensbeschleunigung:

Die frühe Klärung der Möglichkeiten und 

Kosten der Netzanbindung mit dem 

Netzbetreiber in der Vorbereitungsphase 

vermeiden später Probleme und 

Unklarheiten in der Planungsphase.

(Siehe Gebot 6 & 7)

Beispiel 4:
Sobald das PV-Projekt gesichert 
ist, sollte im Rahmen der 
kommunalen PV-Strategie geprüft 
werden, welchen Beitrag das 
Projekt zur Erreichung des PV-
Zubauziels leistet (s. Gebot 2).

Beispiel 6:

Häufig kann durch die 

Realisierung von FF-PV-

Projekten die Versorgung 

kommunaler Eigenbetriebe mit 

günstigem Strom gesichert 

werden. Entsprechende Vorteile 

sind im Rahmen der Kosten-

Nutzen-Betrachtung zu erfassen

(s. Gebot 8).

Beispiel 5:
Die Realisierung einer FF-PV 
Anlage kann zu ökologischen 
Zielen, sowie zur Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität am 
Errichtungsstandort beitragen. 
Entsprechende Maßnahmen 
sollten während der 
Planungsphase berücksichtigt 
werden (s. Gebot 9 + 10).

Eine Handreichung des PV-Netzwerkes für Kommunen*. Nicht rechtlich bindend. Überarbeitete Version (nach Änderung LBO, gültig ab 28.06.2025)

Ja

Verfügbarer 

Netzanschlusspunkt in 

räumlicher Nähe?

Flächenauswahl und 

Bewertung:

Zentrales Koordinierungsangebot der Erneuerbare 

BW:

netzanschluss@kea-bw.de

Ja

Nein

Verfahrensbeschleunigung:

Eine frühe Abschätzung und 

Kommunikation des 

wirtschaftlichen und ökologischen 

Nutzens eines Projektes für alle 

Beteiligten führt zu einer breiteren 

Unterstützung.

(siehe Gebot 2, 8, 9, 10)

Finanzielle Vorteile der Kommune 

(Kommunalbeteiligung gem §6 EEG 

2023, Einnahmen Gewerbesteuer, etc.)

Verfahrensbeschleunigung:

Die Erstprüfung der Flächeneignung 

und frühe Beauftragung von 

relevanten Gutachten vereinfachen 

den ggf. später notwendigen 

rechtlichen Prüfprozess für z.B. B-

Plan, Änderung des FNP, UVP, 

Bauvorbescheid 

(Siehe Gebote 3, 4, 5)

Liegen Bebauungsplan und 

Flächennutzungsplan vor?

Liegt ein 

bauplanungsrechtlicher 

Außenbereich 

(§35BauGB) vor?

Nein

Zustimmung?

Ja

Ja

Stehen Ziele der Raumordnung 

entgegen? (z.B. 35 III S.2 

BauGB?)

(z.B. Vorrang- bzw. 

Vorbehaltsgebiete für andere 

Zwecke gem. Regionalplan)

Nein

Hinweis: Die Umsetzung im Innenbereich 

wird in Beispiel 3 kurz erläutert

Nein

Ja

Ja

Festlegung 

Netzverknüpfungspunkt

Nein

Durchführung des 

Zielabweichungsverfahrens 

parallel zur Bauleitplanung

Initiatoren von FF-PV Projekten

Nein

Gebote für Solaranlagen des ersten Segments 

dürfen nach § 37 Abs. 1a EEG nur abgegeben 

werden, wenn drei der fünf naturschutz-

fachlichen Mindestkriterien erfüllt werden

Inkl. Dimensionierung der optimalen 
Anlagen- und Batteriespeichergröße

Ggf. städtebaulicher 

Vertrag: 

Verfahrenskosten, 

Kommunal-

beteiligung etc. 

regeln

Beachten:

Die Verfahrensfreiheit bezieht sich 

nur auf die Solaranlage; alle 

weiteren baulichen Maßnahmen 

(wie bspw. Einfriedungen und 

Batteriespeicher) benötigen meist 

trotzdem eine Baugenehmigung.

Sonderregelung für 

BEGs nach § 22 EEG:

Bürgerenergie-

gesellschaften (BEG) 

können bis zu einer 

installierten Leistung 

von 6 MWp (nach 

Maßgabe des § 22b 

EEG 2023) in die 

Direktvermarktung

Stromvermarktung

(nicht selbst genutzter Strom)

https://www.carmen-ev.de/wp-content/uploads/2022/04/Leitfaden_Freiflaechenanlagen.pdf
https://www.photovoltaik-bw.de/themen/photovoltaik-freiflaechen
https://www.photovoltaik-bw.de/themen/photovoltaik-freiflaechen
https://www.photovoltaik-bw.de/themen/photovoltaik-freiflaechen
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